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(Fortsetzung des Tagungsberichts vom 26. Februar 2012)
Angenehmer Tagungsort war das Magnus-Haus der Deutschen Physikalischen
Gesellschaft am Kupfergraben in Berlin gegenüber dem Pergamon-Museum.
Untergebracht waren die Teilnehmer im Hilton Hotel am Gendarmenmarkt.
Altbundespräsident von Weizäcker, der sein Büro im Obergeschoss des Magnus-
Hauses hat, sprach ein elegantes Grußwort. So war für das richtige Berlin-Gefühl
gesorgt. Aber das Programm war so straff, dass für mehr als gefühltes Berlin kein
Raum blieb.
Das Tagungsformat mit 22 Kurzvorträgen und zwei Podiumsdiskussionen bewährte
sich erneut.
Mit den ersten neun Referaten wurde noch einmal das bereits in Celle begonnene
Generalthema »Rechtskritik als Gegenstand der Juristenausbildung« aufgenommen.
Den Anfang machte Martin Morlok mit einem Vortrag über »Aspekte der
Rechtskritik«. Dafür standen ihm sogar 20 Minuten zu Verfügung, in denen er
gediegen so viele Aspekte entfaltete, dass ich nunmehr in der Lage bin, jede mehr
oder weniger sinnvolle Beschäftigung mit dem Recht unter die Kategorie Kritik zu
subsumieren. In den nachfolgenden Referaten gab es zur Rechtskritik dann auch
nur noch Lippenbekenntnisse. Mehr oder weniger alle Beiträge liefen darauf hinaus,
den Reformansatz der Verwaltungsrechtslehrer zu verallgemeinern, die den Umbau
ihrer Disziplin zur Steuerungswissenschaft zum Programm gemacht haben. [1]Seit
Anfang der 90er Jahre war unter deutschen Verwaltungsrechtslehrern eine
Reformdiskussion in Gang gekommen, in deren Mittelpunkt Wolfgang Hoffmann-
Riem und Eberhard Schmidt-Aßmann standen. Sie … Continue reading Allerdings
wurde diese Verwandtschaft nicht erwähnt und war wohl auch den meisten
Teilnehmern gar nicht bewusst. Immerhin waren aus der Crew der Steuermänner
zeitweise Andreas Voßkuhle und Gunnar Folke Schuppert anwesend, und Vosskuhle
forderte in der Podiumsdiskussion am Ende des ersten Tages auch explizit eine
Neuausrichtung der Jurisprudenz als Steuerungswissenschaft.
Barbara-Dauner Lieb spitzte ihren lebendigen Vortrag über »Herrschende Meinung
und Mindermeinung als Gegenstand der Rechtskritik« auf die These zu, die
herrschende Meinung sei ein Phantom, was herrsche, sei die Rechtsprechung. Sie
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betonte die Dynamik der Meinungsbilder und den Wettbewerb der Argumente und
zeichnete so ein kaum durch Irritationen getrübtes Bild des Rechtsdiskurses als
Sonderfall a là Alexy. Zitierkartelle seien eher die Ausnahme und die
Meinungsmacht der Verlage finde ihre Grenze darin, dass das Kommentargeschäft
zu kompliziert sei, um es inhaltlich zu lenken. Der Vortrag des Bonner
Steuerrechtlers Rainer Hüttemann über »Rechtskritik in der steuerrechtlichen
Lehre« erinnerte mich daran, dass man in der St. Louis University schon vor 20
Jahren das Strafrecht durch Steuerrecht als Ausbildungsmaterie ersetzt hat. Das
Steuerrecht bietet alles, was man für die Ausbildung braucht: Prinzipien und
System, scharfe Tatbestände und übergroße Komplexität, materielles und
Verfahrensrecht, und es verlangt nach Abstimmung mit den anderen
Rechtsgebieten. Am Beispiel von Nichtanwendungserlassen und
Nichtanwendungsgesetzen kann man das Mit- oder Gegeneinander der drei
Gewalten studieren. Die Kritik des Steuerrechts führt schnell in eine allgemeine
Gerechtigkeitsdiskussion. Und eine Metakritik der Kritik des Steuerrechts zeigt die
Transaktionskosten und damit Möglichkeiten und Grenzen einer
Fundamentalreform.
Das Referat der ehemaligen Chefpräsidentin aus Schleswig, Görres-Ohde, über
»Ethische Forderungen zur Rechtskritik« wirkte ein bisschen als Fremdkörper. [2]Ich
bin ja selbst Schleswig-Holsteiner und da fällt mir auf, dass Richterethik eine
Spezialität dieses Landes zu sein scheint. Jedenfalls bin ich ihr schon auf dem
Symposium Justizlehre in Dresden … Continue reading Miloš Vec schließlich
behandelte das kritische Potential der Zeitgeschichte. Sein geschliffener Vortrag
war zu facettenreich, um in wenigen Sätzen zusammengefasst zu werden. So will
ich nur einen Punkt erwähnen, der mir in Erinnerung geblieben ist, nämlich dass das
Recht nicht immer nur Gegenstand der Kritik bleiben muss, sondern auch selbst als
Grundlage der Kritik an Politik, Ökonomie usw. dienen kann.
Ich kann mich nicht erinnern, selbst an einer Kriminologievorlesung teilgenommen
zu haben (wiewohl mein späterer Doktorvater der Kieler Kriminologe Hellmuth
Mayer war). Aber ich bin sicher, dass die Themen, die Jörg Kinzig als kritisches
Potential der Kriminologie für die juristische Ausbildung nannte und anmahnte, in
den Vorlesungen meines früheren Bochumer Kollegen Schwind und in denen seines
Nachfolgers Feltes zum Standard gehören. Michael Wrase betonte die
Selbstimmunisierung der juristischen Methode gegen Fremdwissen und empfahl
Rechtswirkungsforschung. [3]Ich darf daran erinnern, dass die Volkswagen Stiftung
im Rahmen des Förderschwerpunktes »Recht und Verhalten« zwischen 1997 und
2001 drei Tagungen zur Wirkungsforschung im Recht veranstaltet und … Continue
reading
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Für Hermann Hills Referat über »Die Veränderung der juristischen Arbeit durch neue
Medien« hätte sich der Legal McLuhanite mehr Zeit gewünscht. Hill offerierte eine
lange Liste interessanter Stichworte, so dass man auf den Beitrag im Tagungsband
warten muss. [4]Gespannt war ich auf die von Hill beiläufig erwähnte Internetseite
»Wir sind Einzelfall«, von der ich erwartet hatte, sie würde »Einzelfälle« aus der
Gerichts- und Verwaltungspraxis … Continue reading Das Referat des
Landgerichtspräsidenten Guise-Ruibe aus Hildesheim entpuppte sich als Bericht
über die Implementierung es elektronischen Gerichtsverfahrens und war wohl einer
der Gründe für den verzweifelten Zwischenruf der Präsidentin Jacobi des
Landesprüfungsamtes in Stuttgart, was denn das alles eigentlich mit der Ausbildung
zu tun habe. Er galt aber auch den sieben Vorträgen über »Vorfeld-›Kolonisierung‹
durch Recht«, die am Nachmittag noch abgespult wurden.
»Vorfeld-›Kolonisierung‹ durch Recht« ist eine neue Begriffsschöpfung, die Hagen
Hof (Volkswagen Stiftung) erfunden hat. [5]Im Tagungskonzept war noch, anders als
im Programm, von »Kolonisation« die Rede. Auf der Tagung definierte er: »Es
handelt sich um einen Vorgang, mit dem juristische Begriffe in diesem Vorfeld zur
Geltung gebracht werden.« Es geht also darum, dass das Rechtssystem
ursprünglich als rechtsfremd betrachtete Phänomene einbezieht. Früher hätte man
gesagt, aus Alternativen zum Recht seien Alternativen im Recht geworden. Früher
gab es durchaus Stimmen, die eine solche Entwicklung als Ausdehnung staatlicher
Sozialkontrolle (widening the net) [6]Richard L. Abel, Delegalization: A Critical Review
of Its Ideology, Manifestations, and Social Consequences, in: Erhard Blankenburg u.
a., Alternative Rechtsformen und Alternativen zum Recht = … Continue reading
oder als Harmonie-Strategie zum Abwürgen von Rechtsansprüchen [7]Laura Nader,
Harmony Ideology: Justice and Control in a Zapotec Mountain Village, Stanford
University Press 1990; dies., Controlling Processes, Current Anthropology 38, 1997,
711–737. Dazu aus der … Continue reading kritisiert hätten. Solche Kritik scheint
heute vergessen zu sein. Oder sollte sie in den Konnotationen von »Kolonisierung«
bewahrt werden? Auch die eher technische Kritik, die an der verbreiteten
Mediationseuphorie geübt wird, kam nicht zur Sprache. [8]Ich habe diese Kritik in
drei Postings zusammengetragen: Das zweite Mediations-Paradox: Erfolgreich,
schneller, billiger und besser, aber ungenutzt Noch einmal: Das zweite
Mediationsparadox Mit … Continue reading
Als Beispiele für Vorfeld-»Kolonisierung« wurden Mediation, Täter-Opfer-Ausgleich,
Absprachen im Strafverfahren, Corporate Governance und weitere Formen des Soft
Law vorgeführt. In der Diskussion machte Wolfgang B. Schünemann (TU Dortmund)
geltend, Mediation sei Aufgabe von eine Sozialingenieuren und habe nichts mit dem
Recht zu tun. Der Einwand war fällig, nachdem Eidenmüller in einem Kurzvortrag



Rsozblog.de -- Weblog zur Rechtssoziologie und Rechtstheorie von Prof. em. Dr.
Klaus F. Röhl, Ruhr-Universität Bochum

auf die im Mediationsgesetz vorgesehene Zertifizierung für Mediatoren hingewiesen
[9]BT Drucksache 17/8058 S. 18. und dafür einen Unterrichtsbedarf von 120
Zeitstunden avisiert hatte. Davon sollen anscheinend nach seiner Vorstellung
mindestens die ersten 30 Stunden (Grundlagen der alternativen Streitbeilegung) ins
Curriculum. Das wäre mehr als die halbe ZPO-Vorlesung.
Der Münchener Rechtsanwalt Ulrich Wastl fand mit seiner These, die Rede vom Soft
Law sei eine Verniedlichung; die gemeinten Regeln hätten sich in der Untreue-
Rechtsprechung des BGH längst als Hardcore erwiesen und die Rechtswissenschaft
habe diese Entwicklung verschlafen, wenig Anklang. Roland Broemel (Hamburg)
zeigte, wie aus dem Zivilrecht bekannte Figuren (Organisationspflichten,
Wissenszurechnung) in ihrer Verdichtung zu Compliance-Strukturen führen. Er
machte klar, dass sich am Beispiel von Corporate Governance auch in der
Ausbildung die Bedeutung von Organisation für die Einhaltung des Rechts zeigen
lasse. Florian Möslein (Berlin) pries Governance als Instrument der Regelsetzung,
als Methode der Rechtssetzungslehre und als Brücke zwischen den Disziplinen. Er
zitierte dazu von Thomas S. Ulen, How We Might Teach Law as the Scientific Study
of Social Governance. [10]Thomas S. Ulen, The Impending Train Wreck in Legal
Education: How We Might Teach Law as the Scientific Study of Social Governance,
University of St. Thomas Law Journal, 6, 2009, 302-336. Ulrich Smeddincks Beitrag
über eine »Instrumentenlehre des Rechts« verzichtete zwar auf das Label
Governance, hätte sich aber zwanglos damit schmücken können, ließ er doch den
Policy Circle zur Rechtsgestaltung im Umweltrecht kreiseln. Nachdem zur Sprache
gekommen war, dass Verträge (contract governance) und – auf Geheiß der OECD –
auch Verbraucherschutz weitere Felder von Governance seien, warf Udo Reifner ein,
als Governance sei Herrschaft zur Technik geworden. Ich bezweifle, dass der
ausbleibende Widerspruch Zustimmung zum Ausdruck brachte.
Das Stichwort Governance, unübersehbar verkörpert durch Gunnar Folke Schuppert,
provozierte aus dem Publikum den Einwurf: Das ist doch alles schon einmal
dagewesen. Richtig, und doch nicht ganz zutreffend. Der Neuigkeitswert mancher
Vorträge war in der Tat beschränkt. Das gilt besonders, soweit sie Mediation und
Täter-Opferausgleich betrafen. Aber es hilft wenig, an die vielen Vorläufer zu
erinnern. Viele Probleme als solche sind geblieben, aber das Problembewusstsein
ändert sich, und jede Generation muss sie neu erfahren, neu durchdenken und neu
formulieren. Wenn die Lösungsvorschläge mit neuen Etiketten versehen werden,
steckt dahinter oft ein Sinneswandel. Die Rechtskritik zwischen 1968 und 1990
verband sich mit einer großen Kommunikationseuphorie. Rechtskritik heute ist
punktuell und geht mit einem Gestaltungs- und Steuerungsoptimismus einher, der
angesichts der Diskussion der 1980er Jahre sehr mutig wirkt. Etwas mehr
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historische Reflexion wäre im Interesse der auf der Veranstaltung so nachdrücklich
geforderten Rechtskritik hilfreich. Wenn man etwa Stephan Breidenbachs Vortrag
über »Verfahren gerichtlicher und außergerichtlicher Konfliktbewältigung« mit der
Einführung vor § 1025 im AK-ZPO von 1987 vergleicht, so unterscheidet er sich
weniger in der Sachinformation als vielmehr durch den Blickwechsel. Vor 1990 war
die Alternativendiskussion in erster Linie rechts- und justizkritisch. Das
technokratische Interesse der Justiz an einer Entlastung der Gerichte fand nur am
Rande Erwähnung und die Beratungsaufgabe der Anwaltschaft wurde
vernachlässigt. Breidenbach sortierte die in Betracht kommenden Verfahren aus der
Anwaltsperspektive und im Blick auf das Claim-Management großer Unternehmen.
Dabei fielen die Probleme der kleinen Leute, für die als Alternative
Verbraucherberatung, Beschwerdeverfahren, Ombudsleute, Schlichtungsstellen
usw. in Betracht kommen, unter den Tisch. In der Podiumsdiskussion, die den ersten
Tag beschloss, gab Andreas Vosskuhle eine ambivalente Analyse und eine
eindeutige Empfehlung. Als Folge des Rechtspositivismus habe die Rechtspolitik im
Staatsrecht keine Bedeutung mehr. Das Recht sei theoriefeindlich geworden und
nehme seine Zuflucht zur Fallmethode. Aber die Juristen spielten in der Gesellschaft
eine bedeutende Rolle; sie würden ernst genommen. Mit ihrem Midas-Touch
könnten sie politische immer wieder in Verfassungsfragen verwandeln. So seien
Juristen die geborenen Rechtspolitiker, und auch in den klassischen Fächern
müssten sie steuerungswissenschaftlich denken lernen. Einen wirklich kritischen
Beitrag leistete nur Udo Reifner, der Altachtundsechziger aus Hamburg. Er deutete
seine »Leidensgeschichte mit der Juristenausbildung« an und sah in den Juristischen
Fakultäten bis heute Widerstand gegen echte Reformen. Die Rechtsentwicklung der
letzten 200 (?) Jahre habe die Schuldner aus dem Blick verloren. Eigentlich gebe es
doch gar keine Vermehrung der Schulden, denn der Saldo von Forderung und
Schuld sei immer ausgeglichen. Nur der Schuldner sei der produktive Teil, und dem
müsse das Recht Rechnung tragen. Niemand hielt es für nötig, darauf einzugehen
oder wagte zu widersprechen.
(Schluss folgt.)
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↑1

Seit Anfang der 90er Jahre war unter deutschen Verwaltungsrechtslehrern
eine Reformdiskussion in Gang gekommen, in deren Mittelpunkt Wolfgang
Hoffmann-Riem und Eberhard Schmidt-Aßmann standen. Sie hatten die
Aktivitäten in zehn Tagungen gebündelt und deren Beiträge jeweils in
Tagungsbänden zusammengefasst. Den Anfang machte 1993 der Band
»Reform des Allgemeinen Verwaltungsrechts«, den Abschluss im Jahre 2004
der Band »Methoden der Verwaltungsrechtswissenschaft«. Seit 2006
erschienen mit dem Anspruch auf eine systematische Gesamtdarstellung die
auf drei Bände »Grundlagen des Verwaltungsrechts«.

↑2

Ich bin ja selbst Schleswig-Holsteiner und da fällt mir auf, dass Richterethik
eine Spezialität dieses Landes zu sein scheint. Jedenfalls bin ich ihr schon auf
dem Symposium Justizlehre in Dresden in der Person der früheren
Vizepräsidentin des LG Itzehoe begegnet (Barbara Krix, Richterethik, in:
Sächsisches Staatsministerium der Justiz (Hg.), Impulse für eine moderne und
leistungsstarke Justiz, 2009, 119-128). Görres-Ohde verwies auf einen Artikel,
der im Februarheft 2012 der Schleswig-Holsteinischen Anzeigen erschienen
sein soll. Ich habe ihn im Inhaltsverzeichnis nicht gefunden.

↑3

Ich darf daran erinnern, dass die Volkswagen Stiftung im Rahmen des
Förderschwerpunktes »Recht und Verhalten« zwischen 1997 und 2001 drei
Tagungen zur Wirkungsforschung im Recht veranstaltet und in gehaltvollen
Tagungsbänden dokumentiert hat: Hagen Hof/Gertrude Lübbe-Wolff,
Wirkungsforschung zum Recht I: Wirkungen und Erfolgsbedingungen von
Gesetzen, 1999; Hermann Hill/Hagen Hof (Hg.), Wirkungsforschung zum Recht
II: Verwaltung als Adressat und Akteur, 2000; Hermann Hill/Hagen Hof (Hg.),
Wirkungsforschung zum Recht III: Folgen von Gerichtsentscheidungen, 2001.

↑4
Gespannt war ich auf die von Hill beiläufig erwähnte Internetseite »Wir sind
Einzelfall«, von der ich erwartet hatte, sie würde »Einzelfälle« aus der
Gerichts- und Verwaltungspraxis verallgemeinern. Tatsächlich geht es aber
um lokale Probleme bei Datenverbindungen, insbesondere im O2-Netz.

↑5 Im Tagungskonzept war noch, anders als im Programm, von »Kolonisation«
die Rede.

↑6

Richard L. Abel, Delegalization: A Critical Review of Its Ideology,
Manifestations, and Social Consequences, in: Erhard Blankenburg u. a.,
Alternative Rechtsformen und Alternativen zum Recht = Jahrbuch für
Rechtssoziologie und Rechtstheorie Bd. 6 1980, 27-47; Richard L. Abel, The
Contradictions of Informal Justice in: ders., The Politics of Informal Justice. The
American Experience. New York: Acad. Press, 1982, 267-320.

http://www.schleswig-holstein.de/OLG/DE/Service/Anzeigen/AuszuegeInhaltsangaben/inhalt201202__blob=publicationFile.pdf
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↑7

Laura Nader, Harmony Ideology: Justice and Control in a Zapotec Mountain
Village, Stanford University Press 1990; dies., Controlling Processes, Current
Anthropology 38, 1997, 711–737. Dazu aus der Distanz von heute Klaus F.
Röhl, Alternatives to Law and to Adjudication, in: Knut Papendorf u. a. (Hg.),
Understanding Law in Society, Developments in Socio-Legal Studies, 2011, S.
191-238.

↑8

Ich habe diese Kritik in drei Postings zusammengetragen:
Das zweite Mediations-Paradox: Erfolgreich, schneller, billiger und besser,
aber ungenutzt
Noch einmal: Das zweite Mediationsparadox
Mit harten Bandagen in die Mediation?.

↑9 BT Drucksache 17/8058 S. 18.

↑10
Thomas S. Ulen, The Impending Train Wreck in Legal Education: How We
Might Teach Law as the Scientific Study of Social Governance, University of St.
Thomas Law Journal, 6, 2009, 302-336.
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